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			          Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor 
Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz:      
Tätigkeit:      
	
[bookmark: Text2]Stand:       
B213

	Anwendungsbereich

	Auslegerbühnen (Gelenk-Teleskop-, Lkw- oder Anhängerbühne)

	Gefährdungen
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	‒	Absturz/Herausschleudern aus dem Arbeitskorb (Peitschen- bzw. Katapulteffekt) 
‒	Umkippen der Hubarbeitsbühne (z. B. bei der Lastenübernahme) 
‒	Quetschungen an Gebäudeteilen oder Gegenständen
‒	Kollision im Straßenverkehr
‒	Stromschlag bei Arbeiten in der Nähe von stromführenden Leitungen
‒	Herabfallende Gegenstände
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	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	‒	Hubarbeitsbühnen dürfen nur von ausgebildeten und unterwiesenen Personen bedient werden
‒	Bedienpersonen müssen mind. 18 Jahre alt sein, von Unternehmer/-in schriftlich beauftragt worden sein 
und müssen ihre Befähigung nachgewiesen haben (z. B. Bedien-Schein)
‒	Bereitgestellte Schutzausrüstung (PSA gegen Absturz, Helm mit Kinnriemen, Sicherheitsschuhe) ist zu verwenden
‒	Bedienpersonen sind in die Besonderheiten der Hubarbeitsbühne einzuweisen (z. B. Verleihbühne)
‒	Auf ausreichende Tragfähigkeit und Befahrbarkeit der Verkehrswege achten und grundsätzlich nur mit 
abgesenktem Arbeitskorb verfahren. Fahrweg kontrollieren!
‒	Arbeitsbühne standsicher aufstellen (maximale seitliche Auslage der Abstützung, ausreichend große 
Unterlegplatten in Abhängigkeit von der Bodentragfähigkeit, ggf. Kreuzverbund verwenden)
‒	Wind- und Wetterverhältnisse beachten
‒	Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle in Absprache mit der zuständigen Behörde 
abzusichern (verkehrsrechtliche Anordnung)
‒	Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten oder Freileitungen durch den Energieversorger 
freischalten lassen
‒	Schutzabstände zu Baugruben und Gräben einhalten
‒	Die maximale Tragfähigkeit der Arbeitsbühne beachten (Personen inkl. Ausrüstung)
‒	Bei der Übernahme von Lasten Reichweitendiagramm und maximale Tragfähigkeit der Bühne 
beachten (Gefahr des Umstürzens der Arbeitsbühne)
‒	Hubarbeitsbühne nicht als Kran oder Aufzug verwenden
‒	Arbeitsbereiche absperren, Gefahrenbereich der Hubarbeitsbühne von Personen freihalten
‒	Standplatz auf der Hubarbeitsbühne nicht erhöhen, nicht hinausbeugen
‒	Bedienungsanleitung und Prüfbuch der Hubarbeitsbühne müssen vor Ort verfügbar sein
‒	Vor Arbeitsaufnahme Sicht- und Funktionskontrolle (z. B. Not-Aus, Lastmomentbegrenzer) durchführen
‒	Eine zweite Person befindet sich in Rufweite 
‒	Die zweite Person ist unterwiesen und in der Lage, die Notbedienung zu betätigen
Hubarbeitsbühnen sind nach Herstellerangaben aufzustellen und bestimmungsgemäß zu verwenden

	Verhalten bei Störungen

	
	‒	Bei Fehlfunktionen Not-Aus und ggf. Notbedienung betätigen, Arbeiten sofort einstellen
‒	Bühne bis zur Reparatur der weiteren Verwendung entziehen
‒	Festgestellte Mängel sofort der/dem Vorgesetzten melden

	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
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	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren
Verletzte Personen retten (z. B. Notbedienung), verletzte Personen ggf. in stabile Seitenlage bringen 
Erste Hilfe leisten, Unfall melden (Rettungskette)
Notruf:         Ersthelfer/-in:      

	Instandhaltung/Prüfung
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	‒	Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten nur durch befähigte Personen durchführen lassen
‒	Prüfung der Hubarbeitsbühne mindestens jährlich nach Herstellerangaben (Prüfbuch führen)
‒	Die Angaben in der Bedienanleitung des Herstellers beachten und befolgen
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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